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§.66. Reisezelt von Srnart.
Das smart'sche zelt Frg. t, Taf. ryfi besterrt aus vier Bitcken

'on 
je zr'ei sich- lireuzenden und'au ihren EntL:n ,u."irr.iirrangeu,r"n

! l,li,I iT' ä3 ä i 
"' 
T,3ill'i'"iii'äf* t:",J;h ; *,,*: *;l;kilL1se.- Nimmt man dassilbe heraus, so lassen die Bocke ii"t, l*i.,r,r

Tit eilr.einzig-en Bervegung zusammerrtefler)t so rrass sie ,u, 
"-in 

Bnnrretstähe bilden. ltan hat siiir jerloch rlaliei'eru.as i" l..r,irr'nehrnen,
rlass man sich rrie Finger n;.üt qr"t."iil.- oie §raue'wi"*ä 'ro p,o.
au:€espan,t-.ist das ze'it 6' hocrr.' Die üri;sse rles 't.ischb?eiis betregt36" .in rler_ Länge, 18" in rter Breite; man verfugt .t.o, ai",turTisch
nur die Helfte des Raumrs beanspruclrt, ilher oinun'R.uni-i*-gbrr,lrrt
fuss. ln- rlel vorr.lemeite rl*r' äus sci,*rrz"rn Krllik,i geier,i-**n zul,-
herlachung_.ist ein. gelbes Fensrer eingeserzt. Auf dcnr ti."iä'l,uan,t.n
sich das silberb,d f. das .sptrlbecke' C nrit al,ttussrohr 

-Cil 
una on.

Glasplattenge.stgJl- Ä. Au rlei. Decke ist ein wasserbetrtirer nr,, cutta-p,"_r:hr^f.nrit sctlarrch rl.angerrracrrt. Ein seir, rvercrres in iln lroden
:':rs:lilirckr y-irdr-dient rlazu, rlie Ruckwand zu spanuen. Das Ganzehat übrigens, im Freien aufgestellt, vonr lvinde ,u t"i,l.n.
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Gcschichtlichcs übcr Aristo,Papicrc. Vcrarbcitung. 107

' Aristo-Papier.

Geschichtliches.

wie die Emulsionsherstelluns beim Zelloidinpapier auf der ver,
v'endung des Kollodiums beruht, so ist beim Aristopapier ,die Ge,
latine das ernulgierende EIement. Gelatinier.te Chiorbrompapiere
für den p'hotographisc,hen Positivprozeß wurden schon im Jahre 1850
oder 1851 von R o m i e u empfohlen, doch handelte es sich um die
I-Ierstellung von Badep'apieren, wie auch bei den Untersuchun-gen
Hardwichs aus dem Jahre 1856. Inbeiden Fällenwurde eine mit
Chlorsalz versetzte Gelatinelösung auf das Papier gebr,aeht und
dieses später durch Schwimmen auf Silbernitratlosung sensibilisiert.
Die erste Herstellung eines C,trlorsilbergelatinerEmulsionspapieres
geht auf die untersuchungen von 'w. A b n e y aus dem Jahre 1882
zurück, welche Emil obernetter in Münctrren aufnahm, der im
Jahre 1884 ein Gelatine,Chlorsilberpapier in den Handel brachte. Die
Bezeichn'ung,,A r ist orPra p i e r", die erst einigen besonderen
Papi,ersorten gegeben worden war, bürgerte sich ,nach und nach für
alle ChlorsilberrGel,atine,Auskopierpapiere ein, ohne in einem Zu,
sammenhang mit irgendein,er wesentlichen Eigenschaft dieser Schich,
ten zu stehen).

Veratbeitung.

Die verarbeitung des Aristo,Papiers gteicht in fast jeder Rich,
tuns derjenigen des 2eroidinpap;i,ers, und äa letzteres in den vorher
gehenden Abschnitten sehr ausführlich besprochen worden ist, bleibt
hier über AristorPrapier nicht u-nrehr viel zu .ergänzen. 'Wras ,bei
Zelloidinschichten (r. S. 87) üler die Barytierung gesaflt wurde, gilt
auch für Aristop,apiere.

Der im Bindemittel der Emulsion rbegründete .[Jnterschied
zwischen Zelloidin, und Aristozpaplsr, dort Kollodium, hier G el a,
t i n e, bewirkt in Einzelheiten kleine unterschiede in der Behand,
lun§sweise. Die Gelatineschicht der Aristo,papiere ist in feuchiem
Zustand außerordenlich leicht verletzlich; man vermeide Bäder über
20o c und härte zweckmäßig die fertiggestellten Bilder in einer
5 prozentigen Formalin, oder Alaunlösu"fi-S-tO Minuten Iang; man

) E d e r, Handbuch, Band IV, Ig9g, S. 5 u. 161.



108 Hochglanz auf Aristoschichten.

kann auch nach der Tonung ein gerbendes Fixierbad verrvenden.
Einzelne Fabriken stellen AristopapiÄre mit ge,härteter, d. h. gegerbter
Gelatineschicht her.

während auf ungehärteten Gelatineschichten besonders im
sommer j.ede Fingerberührung spuren zurückl,assen kan,, und einAufkleben der fertigen Bilder nur in trockenem Zustande möglicrrist, könnEn ge,härtete schichten zwischen papier abgetrocknet"und
feucht aufgeklebt wer,den.

Aristopapier kopiert im ,allgemeinen etwas härter als Zelloidin,
schichten, ist auch etwas haltbarer, und. es ist leicht, auf Gelatine,
schiohtbn Hochgla.nz zu erzeugen, wie er bei Kopien fil R;il;,
duktionszwecke zur deutlichen Kenntlich*r.h,rrg kleinster Einzel,
heiten besonders erwünscht ist. Mran quetscht die fertig gewässerten
Bilder feucht auf eine bestens gereinigie, mittels .i"* i.;;."tä;;;
mit Tal\pulver eingeriebene spieger,graspratte luftblasenfrei a,uf. Nach
dem völligen Trocknen springär, äi.-niräer von anein ab oder werdenmit einem Messer an einer Ecke hochgehoben und dann vom Glase
abgczogen. Härtungt der schic,trt, auch rrocknenlass,en unrd neues Be,
feuchten vor dem Aufpressen vermindern die Gefahr des Festklebens,
was auf schlecht geputzten Glasplatten stets eintritt. Auf mattengutgieputzten Gläsern entstehen ebenso matte Bilder.

In neuester zeit wird empfohlen, die sorgfältig gereinigte spiegel,glasplatte mit einer- zweiprozäntigen Get,atinäosuij ru übergießen,),
man läßt die überschüssige Lösung abtropfen und .dle platte senkrecht
stehend trocknen. Danach überziäht *un di. Gelatineschicht rnit:

Amylazetat : .

Kollodiumt'olle, völlig lösl.ich .
Vaselinöl

Diese Platte kann wiederholt gebraucht werden. Die Bilderwerden feucht aufgequetscht und lösÄ sich nach dem Trocknen von
selbst wieder ab. Ei'e,tt"ben der Abzüge soil durch den vaselinöl,
Gehalt vermieden werden.

Bilder mit. Hochglanz müssen mii einern dickfrüssigen, wasse'armen Kleister unter sparsamer verwendung autgeHäut'*.raä;
damit nicht durch das papier dringende Feuchiigkeit den Glan z z,,ttstört. Hier bewährt sich trefflich das TrockenÄfkleben mittei, Jp,.nur warm klebrigen Zwischenfolien.

^ . AristorPapiere m:it matter Schicht werden erzeugt, indem derGelatine,Emulsion, auch unter vcrminde.rng ä., Geratinemenge,
Stärke zugesetzt rvird.

1000 cm3

459
2 cm'

1) Photogr. Chronik 1924, S. 25g.



SATZUNGdeT
Gesellschaft für photographische Edeldruckvedahren e. V.

s I Name und Sitz des Vereins, Geschäflsjahr

(1) Der Verein IUhil den Namen Gesellschafl fÜr photographische Edeldruclserfahren und hal seinen Silz in Köln. Der Verein soll in das Vereinsregister
eingelragen werden. Nach der Einlrag!ng lautet der Name.Gesellschaft filr photographische Edeldruckvertahren e.V.',.
(2) Geschäftsjahr ist das Kalendedahr.

s 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein vedolgt den Zweck, die Fotogräfie zu fördern, insbesondere durch Vermiülung von Kenntnissen zur Geschichle und praxis ihrer
klassi*hen Verfahren. Neben der Hemusgabe einer regelmäßig erscheinenden lnfor-malionsschrift sollon Workshops zu den klassisch€n Edel-.
druckverfahren angebolen werden. ln Ausstellungen sollen der Öffenllichkeit die unterschiedlichen folograflschen Verfahren zugänglich gemacht
werden. Der Verein bemilht sich ferner um Konlakle zur fotografischen lndustrie mil dem Ziel, seinen Mitgliedern eine Hilfestellung bel dei Besähafiung
von Materialien, chemischer Subslanzen und Appamturen geben zu können.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmitlelbar gemeinnülzige Zwecke im Sinne des Abschnifts ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tälig; er uerfolgl nicht in ersler Linie eigenwirtschaffliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur fltr die satzungsmäßigen
Zwecke verwendel werden. DieMitglieder ethallen keineZuwendungen aus den Mitleln des Veieins. Es darfkeine Person durch Ausgaben, die dem Zweck

. 
der Körperschaff fremd sind oder durch unverhällnismäßig hohe Vergülungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied im Verein können an klassischen Verfahren der Folografie interessierte Personen werden.
(2) Die Mitgliedschaft wird durch Boitritt erworben. Über die Au{nahme entscheidel der Vorstand.

s 4 Rechte und pflichten der Mitglieder

(l) Die Mitglieder haben Slimmvecht auf der Milgliederversammlung.
(2) Die Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederüersammlung Anlräge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstraltungen
des Vereins teilzunehmen.
(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in lhrer Eigenschaff als Milglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mineln des Vereins. B€i
ih.em Ausscheiden oder bei der Auflösung oder beim Erlösohen des Vereins dürfen sie nicht mehr als ihre eingezahten *apitalanteile und den gemeinen
Wert der geleisleten Sacheinlagen zurückerhallen-
(4) Die Mitglieder sind verpflichlel,
(a) die Zele des Vereins nach beslen Kräflen zu fördem,
(b) des Vereinseigentum schonend und llirsorglich zu behandeln,
(c) den Beitrag rechEeitig zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

('l) Die Aufnahme in den Verein i§ schrifllich zu beankagen. Über den Aufnahmeanlrag entsoheiden dar Vorstand mit einfacher Slimmenmehrheit. Lehnt
der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Antragsleller hiergegen Berufung bei der Mitgliederversammlung einlegen, Diese enlscheidel mit einfacher
Stimmenmehrheit der Arwesenden endgültig.
(2) Die Mitgliedschaft endet
(a) durch Tod

ft) durch Auslritt
(c) durch Ausschluß.
(3) Die Austrittsorklärung hat sehriftlich gegentiber dem Vo.§tänd zu erfollgen. Hierbei isl eine vierleljährliche Kündigungsfrist zum Ende des Kalender-
jahres einzuhallen.
(4) Der Ausschluß erfolgt
(a) wenn das Milglied trolz erfolgter Mahnung mit det Bezahlung von 3 Milgliedsbeiträgen im Rücksland ist;
(b) bei g'roüem und wiederholtem Versloß gegen die lnteressen des Vereinsi
(c) wegen unehrenhaflem Verhallen innerhalb und außerhalb des Vereinslebens;
(d) wegen grobem unkameradschafllichen Verhallensi
(e) aus sonsligen schwerwiegenden, dieVereinsdisziplin berührenden Gründen.
(5) Uber den Ausschluß, der mil sofortiger Wirkung erfolgl, entscheidet die MitgliedeNersammlung mil 2/3 der anwesenden Mitgtiedern.
(6) Mit Beendigung der Milgliedschafl erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspiuchs des Vereins auf
rückständige Beilragsforderungen. Eino Rückgeurähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen.

§ 6 Jahresbeitrag

(1) Der Verein erhebt zur Erfüllung der salzungsmäßigen Aufgaben einen Jahresbeilrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.
(2) Der Beitrag isi auch dann für ein Jahr zu zehlen, wenn das Mitglied erst während des ceschäftsiahres einlritt,äu$ritt oder ausgeschloisen wird.
(3) Neu aintretende Mitglieder können die Angebote des Vereins erst dann wahrnehmen, wenn der Bsitrag vollsländig entrichtet istl
(4) DerVorstand hal das Recht, ausnahmsweise bei Bedürfligkeil eines Milglieds den Jahresbeitrag ganz odeI teilweise zu edassen, ihn zu stunden oder
Ratenzahlung zu bewilligen.
(5) Der gesamte Jahresbeilrag ist spätestens zum 01.03. des laufenden Geschäftslahres zu bezahlen,

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung.
2. der Vorstand

§ I Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung isl einmaljährlich, mögliehsl im ersten Vierlel des Kalenderiahres durch den Vorstand einzuberufen.
(2) Die Mitglieder sind unler Bekannlgabe der Tegesordnung und untet Einhaltung einer Frist yon vier Wochen schriftlich einzuladen.
(3) Der Vorsland kann auch jederzeit eine außerordenlliche Mitgliederversammlung einberufen. Hiezu isl er verpflichtol, wenn der 10. T€il der Mitgliede.
dies unterAngabe desZweckes und der Grunde schrifllich vetlangt^ ln diesem Fall sind die Mitglieder unler Bekanntgabe derTagesordnung und Einhlftung
einer Frist von mindestens avei Wochen einzuleden.
(4) Jede ordnungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig.



§ 9 Vorstand

(1) Der von der Mitgliederversammlung zu wählende Vo,stand bes{ehl aus
(ä) dem 1. Vorsitzenden
(b) dem 2. Vorsilzenden
(c) dam Schdftführat
(il) ilem Kassierer
(2) Vorstand im Sinna des § 26 BGB ist der VorsitzendB. Er yartritl den Verein gerichllich und außergerichllich.
(3) Der Vorstand führt die laufeflden Gaschäfte des Vereins. lhm obliegl die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereins-
beschlilsse.
(4) Für den Abschluß von Rechtsgeschäflen, die den Verein mit mehr als 3.000,00 DM belasten sowie nir Dienstverträge brauchl der Vorstand di§
Zr.rstimmung der Milgliederoersammlung.
(5) Der Kassierer verwället die Vereinskasse und llihrl Buch über die Ein- und Ausgaben.
(6) Der Vorstand wird von der l\filgliedelersammlung auf die Dauar von 2 Jahren gewählt- Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich.
(7) Der Vorsland faßt seine tseschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom l- Vorsilzenden und bei dessen Verhinderung vom 2- Vorsitzenden einberufen
werden. Dor Vorsland ist beschlußfähig, wenn mindeslens drei Vorstandsmilglieder aßvesend sind. Bei Beschlußunfähigkeit muß der 1. bzw. 2.
VorsiEeode binnen 14 Tagen eine airaite SiEung mil dorselben Tagesordnung Binberufen. Diese ist ohne Rücksichl auf die Zahl der erschienenen
Teilnehmer beschlußfähig, ln der Einladung zu det 2. Versammlung isl auf die besondore Boschlußfähigkeit hinzuweise{. DerVorsland faßl seine
Beschlüsse mil einfacher Mehrheit der abgegebenen Slimmen. Bel Slimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitrenden.
(8) BeiAusscheiden €inesVorstandsmilgliedes haben die übrigen Vorstandsmi§liederdas Rechl. einen Eßatsmann biszur nächsltr il$lgliederusreamm-
lung zu b68t6llen.

§ 10 Aufgaben der Milgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hal folgende Aufgaben:
1. die Wahl des Vorstandes
2. die Wahl von 2 Kassenprüfern auf die Dauer rron 2 Jahren, Die Kassenprilfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeil zu
ilbe$rü'fen. Über die Prüfung der gGsarnlen Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliedewersammlung Berichl zu erstatlen.
3. Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenbedchtes des Vorslandes, des Prillungsberichles der Kassenprüfer und Erteilung det Enllastung des
Vorstand*
4. Aufslellung des Jahresprogramms
5. Beechlußlassung übs Satzungsänderungen und alle sonsligen ihr vom Voßtand unlerbreiteten Aufgaben sowie die nach der Satzung übertragenen
Aufgaben.
6. Beschlußfassung über die Aullösüng de6 Vereins.

§ 11 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung

(1) Den VorsiE in der Milgliedonersammlung llihrt der VorsiEende, bei seiner Verhinderung der 2. Vorsitsende, bei Verhinderung beider ein vom 1.
Vorsitzenden bestimmler Vertreler. \
(2) D're Mitgliedewersammlungen fasson ihre Be3chlüsse mil einfacher Stimmenmehrheil der äbgegebenen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung
schreiben eina andere Stimmenmehrheit vor. Eine Vertrelung der Slimmabgabe isl umuEssig.
{3) Die Beschlußfassung erfolgl durch ofiene Abstimmung, sofem nicht GeseE oder SaEung dem entgegenstehen.
(4) Die Wahl des Vorstandes sowie der Kassenprlifer erfolgt geheim, unnn ein Mtglied daraut drängt, ansonsten durch offene Abslimmung.
(5) FordieWahlderVorslandsmilglieder isl die einfachai/hhrheitderabgegeben gilltigen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit istein 2, Wahlgang
erforderlich. lm zaniten Wahlgang ist gewähll, wer die meislen abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann. Ergibl der 2. Wahlgang ebenfalls
Stimmengleichheit, so entscheidel das Los.
(6) Beraerben sich mehr als zrrraoi Perconen filr die in Absatr 5 aufgeführten Amler und cneicht keine die einfache Mehrheil der abgegeben gültigen
Stimmen, so findel eine Stichwahl z\^,ischen den Kandidatefi statt, die im ersten Wahlgang die meisten gültigen abgegeben Stimmen erzielt haben. lm
zvveilen Wahlgang ist gewählt, wer die meisten der güllig abgegsben Stimmon auf sich vereinigen kann. Ergibt dar 2. Wahlgang Slimmengleichheit,
antscheidel das Los.

§ '12 Beurkundung von Beschlüssen, Niederschriften

(1) Die §eschlüsse des Vorslandes und der Milgliederver$ammlung sind schrifllich abzufassen und vom jeweiligen Leiler der Sitzung und vom
Schriltführer zu unlerzeichnen.
e) Übar jede Mitgliederversammlung wird eine Nied€rschrin aufgenommen, die vom Versammlungsleiter und vom Schriftftihrer zu unlezeichnen ist.

§ 13 Satzungsänderung

Eine Anderung der SaEung kann nur von derlvlilgliedoNersammlung beschlossenlverden. Bei der Einladung ist die Angabe dorzu ändemden Paragraphen
dar Satzung in der Tagesordnung bekanntzugeben. Ein Beschlrrß, der zu einer Anderung der Satzung lllhrl, bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegeben Stimmen.

§ 1 4 Vermögen

(1) Allo Beit,äge, Einnahmen und Miltel des Vereins rlrerden ausschließlich zur Ereichung des Vereinszwecks verwendet.
(2) Niemand darf durch Vemallungsausgaben. die dem Zvrpck des Vereins fremd sind, oder durch unverhällnismäßig hohe Vergülungen begünstigl
werden.

§ 15 Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgl durch Beschluß der [VSlgliederversammlung, wobeidrei Mertel der abgegebenen Stimmen rur die Auflösung stimmen
milsson,
(2) Dis Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschälle drei Liquidatoren.
(3) Bei Aullösung des Vareins, bei seinem Erlösch€n oder hei Weg,fall seines bisherigen Z.rreckes fälft das Vereinsvermögen, son eil es die eingezahlten
Kapitalanleile dor Vereinsmilglieder und den gemeinen Wert der von den Milgliedern geleislelen Sacheinlagen übersteigl, an die Deutsche Gesellschafl
füt Photographio 6.V. (DGPh). Die DGPh e.V hat es unmillelbar und ausschließlich flir gemeinnützige Zwecko zu t erwenden.

§ 16 lnkraftreten

Die Satzung tritl am 28.10.1995 in Krafl.



PIIOTOGßAPBISCEER ANZEIGEß.

§ämmtIüehe Frilparate
, zur

Photographie und Daguerreotypie
& e,.iu,f '.ffirfi.t 

#:cß 
s rr '-tt'

photographisoher Papiere
ausgezeichneter Qualität

eämmtliche Uteusiüen sind zu beziehen zu billigsten Preisen

tfi *w.if c$eu §a $,o r *t sri+rw

- F. A. WIöXMÄNN
ia uü]tcsxlt, Carlrplatz §0. 1?.

Preis' Liete:e rrerden a,ref Verlangeä gratis zugesendet.

§ie rlumirttu $pbrih
YoD

Dr, A, Kurz in Wernigeroile"/n.
empfiehlt ihre

photographischen Präparate uuil Papiere in bervährter Güte.

Dcr reiohhrltigc Prth-Couruto nit allcl ficucrmgcl ronehcl, &ht gratil ru DielstcL

, ALBERT RICETEB, Bltterstraase 8i!, 1. Etage.
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'W. Hotn's Phot0gmphisches Journal Masaziu pra\-

tischer Erfahrunserr Fortsebritle und llieuigleiten auf dtru Geblete der Photographie.

iti pUoto*aütei,. I\{aler. Zeichner uncl Freuude dieser Kunst. EntLaltänd:
Alle ,eo"#en'Fordachritte' der Photographie auf Platten, GIas und Papier in
Fiankreich. Ensland. Amerika und dem Iulande, unterBeleuclrtung aller .Details
in der Ausübuf,g für den praktiscbeu P-lrotographen, sowie.für. den An+nger.
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